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Zusammenfassung 
 

Täter handelt vorsätzlich, wenn er 

 

1. weiss, dass sein Verhalten die objektiven Merkmale eines ge-
setzlichen Tatbestandes erfüllt, und wenn er 

2. die Tatbestandsverwirklichung auch will. 

3. Nicht erforderlich: Kenntnis der Rechtswidrigkeit = Unrechtsbe-
wusstsein 

 


